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Inzwischen hatte ein anderer Fußgänger, der später geschä
digte Bürger P., von der Einfahrt eines Parkplatzes kommend, 
die 7 m breite Fahrbahn in Fahrtrichtung des Angeklagten 
gesehen von rechts nach links bis ca. 2 m vor dem Gehweg 
überschritten und wurde dort vom Pkw des Angeklagten er
faßt.

Der Angeklagte hatte den Fußgänger erst unmittelbar vor 
dem Zusammenstoß bemerkt. Der Geschädigte wurde durch 
den Anprall auf den Gehweg geschleudert und erlitt lebens
gefährliche Verletzungen, in deren Folge er verstarb.

Nach dem Zusammenstoß setzte der Angeklagte seine 
Fahrt mit unverminderter Geschwindigkeit fort. Dabei war 
er sich darüber im klaren, daß er diesen Unfall verursacht 
hatte. Er befürchtete strenge Maßnahmen wegen der durch 
Genuß alkoholischer Getränke hervorgerufenen Beeinträch
tigung seiner Fahrtüchtigkeit und des dadurch herbeigeführ
ten Unfalls. Nachdem er mehrere Straßen durchfahren hatte, 
stellte er den Pkw ab und suchte den Zeugen L. auf. Der An
geklagte bat ihn, mit zur Unfallsteile zu kommen. Beide tra
fen etwa У2 Stunde nach dem Unfall dort ein. Da die Unfall
stelle bereits geräumt war, begab sich der Angeklagte auf 
Anraten des Zeugen L. zum Volkspolizeikreisamt, wo er sich 
als Unfallverursacher zu erkennen gab. Um sich seiner Ver
antwortung zu entziehen, stellte er, wie mit dem Zeugen L. 
abgesprochen, den Sachverhalt unrichtig dar und erklärte, 
lediglich zu Beginn der Tanzveranstaltung 2 Gläser Bier und 
sonst an diesem Abend keinen Alkohol mehr getrunken zu 
haben. Erst bei einer erneuten Vernehmung bekannte sich der 
Angeklagte zur Wahrheit und bestätigte den umfangreichen 
Alkoholgenuß, der zu einer Blutalkoholkonzentration von 
mindestens 1,5 mg/g zur Unfallzeit geführt hatte.

Auf Grund dieses Sachverhalts verurteilte das Kreisge
richt den Angeklagten wegen Herbeiführung eines schweren 
Verkehrsunfalls im schweren Fall in Tateinheit mit Verkehrs
gefährdung durch Trunkenheit und in Tatmehrheit mit 
pflichtwidrigem Verhalten nach einem Verkehrsunfall (Ver
gehen gemäß §§ 196 Abs. 1, 2 und 3 Ziff. 2, 200 Abs. 1 und 199 
Abs. 1 StGB) zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht 
Monaten. Gemäß § 54 StGB wurde ihm die Fahrerlaubnis für 
die Dauer von drei Jahren entzogen. Weiterhin wurde er dem 
Grunde nach zum Schadenersatz gegenüber der Staatlichen 
Versicherung verurteilt.

Gegen dieses Urteil richtet sich der zuungunsten des An
geklagten gestellte Kassationsantrag des Generalstaatsanwalts 
der DDR, mit dem gröblich unrichtige Strafe und fehlerhafte 
Schadenersatzentscheidung gerügt werden.

Der Antrag ist begründet.

Aus der Begründung:
Im Verkehrssicherheitsprogramm der DDR wird gefordert,' 
insbesondere zur Bekämpfung der Alkoholdelikte und an
derer rücksichtsloser oder rowdyhafter Verhaltensweisen im 
Straßenverkehr die rechtlichen Möglichkeiten konsequent 
anzuwenden. Das Oberste Gericht der DDR sprach auf sei
ner 12. Plenartagung am 23. Oktober 1985 (OG-Informationen 
1985, Nr. 5, S. 13) den Grundsatz aus, daß jene streng zu be
strafen sind, die infolge Alkoholgenusses schwere Verkehrs
unfälle oder Gefährdungen verursachen. Diese Forderungen 
entsprechen dem Prinzip der differenzierten Anwendung der 
Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit.

Die vom Kreisgericht erkannte Freiheitsstrafe trägt der 
erheblichen Schwere der Tat und damit den Schutzinteres
sen der Gesellschaft vor derartigen Verhaltensweisen nur 
ungenügend Rechnung. Angesichts der Tatsache, daß die 
rücksichtslose Verletzung von Bestimmungen zum Schutz von 
Leben und Gesundheit im Straßenverkehr durch den Ange
klagten ein Menschenleben kostete, wurden seine positiven 
Persönlichkeitsumstände bei der Strafzumessung erheblich 
überbewertet. Fehlerhaft wurde im Urteil des Kreisgerichts 
auch die Schuldform festgestellt. Der Angeklagte handelte 
nicht fahrlässig gemäß § 8 Abs. 1 StGB, sondern bewußt 
leichtfertig gemäß § 7 StGB. Er verletzte bewußt das 
ihm wegen des vorangegangenen Alkoholgenusses obliegende 
Fahrverbot des § 7 Abs. 2 StVO und vertraute darauf, daß 
keine schädlichen Folgen eintreten, obwohl ihm das mit der 
Fahrt verbundene, von ihm nicht beherrschbare hohe Risiko 
bekannt war.

Der hohe Grad der Schuld wird auch dadurch charakteri
siert, daß der Angeklagte den Unfall durch völlig abnorme 
außerhalb jeglicher kraftfahrerischer Erfahrungen liegende 
Reaktionen auf die Verkehrssituation verursachte.

Bei der erneuten Strafzumessung wird stärker zu berück
sichtigen sein, daß der Angeklagte im Anschluß an die Straf
tat der Herbeiführung eines schweren Verkehrsunfalls in 
Tateinheit mit Verkehrsgefährdung durch Trunkenheit eine 
weitere vorsätzliche Straftat, das pflichtwidrige Verhalten 
nach einem Verkehrsunfall (§ 199 Abs. 1 StGB), beging.

Dem Umfang der begangenen Straftaten, ihrer hohen ob
jektiven Schädlichkeit und dem hohen Grad der Schuld wird 
auch unter Berücksichtigung der Persönlichkeit des Ange
klagten nur eine nicht unter 2 Jahren und 6 Monaten lie
gende Freiheitsstrafe gerecht.

Fehlerhaft ist auch die festgelegte Dauer des Fahrerlaub
nisentzuges. In Anbetracht der konkreten Tatschwere er
fordert der Schutz der Bürger im Straßenverkehr vor der
artigen Straftaten eine an der Obergrenze des zeitlich be
grenzten Entzuges liegende Entzugsdauer.

Das Kreisgericht hat bei der Behandlung des vom Staats
anwalt für die Staatliche Versicherung gestellten Schaden
ersatzantrags die Bestimmungen der Strafprozeßordnung 
verletzt. Zwar ist der Staatsanwalt zur Antragstellung ge
mäß § 198 Abs. 2 StPO berechtigt, bei der Behandlung des 
von ihm gestellten Antrags sind jedoch die Regelungen des 
§ 198 Abs. 1 StPO gleichfalls einzuhalten. Aus dem Protokoll 
der Hauptverhandlung ergibt sich, daß der Antrag vom 
Staatsanwalt unmittelbar vor Beendigung der Beweisauf
nahme gestellt wurde. Ein Beschluß über die Einbeziehung 
wurde durch das Gericht nicht gefaßt, es lag auch keine Zu
stimmung des Angeklagten zur Einbeziehung des Schaden
ersatzantrags vor. Wegen dieser fehlenden, von § 198 Abs. 1 
StPO zwingend geforderten Voraussetzungen war, da der 
Antrag somit nicht Gegenstand des Verfahrens wurde, eine 
Entscheidung über den Antrag im Urteil nicht zu treffen. 
Außerdem ist auf folgendes hinzuweisen: Bei Regreßforde
rungen der Staatlichen Versicherung an den Angeklagten im 
Rahmen der Allgemeinen Bedingungen der Kraftfahr-Haft- 
pflicht-Versicherung handelt es sich um kraft Gesetzes zwi
schen dem Versicherten und der Staatlichen Versicherung 
für den Eintritt bestimmter Bedingungen begründete zivil- 
rechtliche vertragliche Rückerstattungspflichten des Versi
cherten in unterschiedlicher Höhe (§ 5 АО über die Allge
meinen Bedingungen für die Kraftfahr-Haftpflicht-Versiche- 
rung vom 12. Januar 1971 [GBl. II Nr. 14 S. 93, Ber. Nr. 24 
S. 216]). Mit Ausnahme der in § 5 Abs. 1 Buchst, b der ge
nannten АО enthaltenen Regelung für Fahrzeugführer, die 
das Fahrzeug unbefugt benutzen und dadurch einen Schaden 
verursachen, handelt es sich deshalb nicht um gesetzlich 
übergegangene Forderungen, die gemäß § 17 Abs. 2 StPO im 
Strafverfahren geltend gemacht werden können. Ein derar
tiger Schadenersatzantrag wäre als unzulässig abzuweisen. 
In vorliegendem Fall hat dies jedoch zu unterbleiben, weil 
der der Schadenersatzentscheidung zugrunde liegende An
trag des Staatsanwalts, wie ausgeführt, nicht Gegenstand des 
Strafverfahrens geworden ist.

Aus den genannten Gründen war gemäß § 321 Abs. 1 StPO 
das Urteil des Kreisgerichts im Strafausspruch und bezüg
lich der Schadenersatzentscheidung aufzuheben und zur er
neuten Entscheidung über die Strafe an das Kreisgericht 
zurückzuverweisen.

Buchumschau
Autorenkollektiv unter Leitung von Dr. sc. Otmar Schütze: 
Psychosoziale Fehlentwicklung im Jugendalter und deren 
Korrektur
Wissenschafliehe Beiträge der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena 1985
195 Seiten; EVP (DDR): 5 M

Der vorliegende Sammelband bietet einen Überblick über die 
im Rahmen der thematischen Arbeitsgemeinschaft „Fehlent- 
wicklung/Umerziehung“ der Gesellschaft für Psychologie der 
DDR geleistete theoretische und praktische Arbeit. Gleichzei
tig bezieht er Arbeiten namhafter Wissenschaftler angrenzen
der Gebiete ein, so daß der Leser einen interdisziplinären


